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III. .       Zuständigkeit für Zustellungsaufträge: 

 

1. Zuständig für Zustellungen an den Schuldner ist grundsätzlich derjenige 

Gerichtsvollzieher, in dessen Bezirk der Schuldner, an den zuzustellen ist, 

seinen Wohn- bzw. Geschäftssitz hat. 

 

2. Die Zuständigkeit für Zustellungen an Schuldner, die ihren Wohnsitz 

außerhalb des dem Amtsgericht Nienburg zugewiesenen 

Gerichtsvollzieherbezirks haben, richtet sich gemäß Ziff. I. nach dem 

Anfangsbuchstaben des Nachnamens des Schuldners.  

 

3. Die Zuständigkeit für Zustellungen an Drittschuldner wird wie folgt geregelt: 

 

a) Hat der Schuldner seinen Wohnsitz im hiesigen Gerichtsvollzieherbezirk, 

gilt folgendes: 

aa) Die Zuständigkeit für die Zustellung an die in Nienburg gelegenen 

Filialen der Sparkasse, der Volks- oder der Commerzbank, an die 

Agentur für Arbeit und an das Finanzamt bestimmt sich danach, in 

wessen Gerichtsvollzieherbezirk der Schuldner seinen Wohn- bzw. 

Geschäftssitz hat. 

bb)  Die Zuständigkeit für die Zustellung an sonstige Drittschuldner richtet 

sich danach, in wessen Gerichtsvollzieherbezirk dieser Drittschuldner 

seinen Wohn- bzw. Geschäftssitz hat. 

 

b) Hat der Schuldner seinen Wohn- bzw. Geschäftssitz außerhalb des 

hiesigen Gerichtsvollzieherbezirks, gilt folgendes: 

aa) Die Zuständigkeit für die Zustellung an die in Nienburg gelegenen 

Filialen der Sparkasse, der Volks- oder der Commerzbank, an die 

Agentur für Arbeit und an das Finanzamt bestimmt sich gemäß Ziff. I. 

nach dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens des Schuldners. 



bb) Die Zuständigkeit für die Zustellung an sonstige Drittschuldner richtet 

sich danach, in wessen Gerichtsvollzieherbezirk dieser Drittschuldner 

seinen Wohn- bzw. Geschäftssitz hat. 

 

c) Hat eine Zustellung an mehrere Drittschuldner zu erfolgen – z.B. bei 

Pfändungs- und Überweisungsbeschlüssen – , so gilt folgendes: 

 

aa) Grundsätzlich hat jeder Gerichtsvollzieher nur an den in seinem 

Bezirk wohnhaften bzw. geschäftsansässigen Drittschuldner 

zuzustellen, d.h. der Zustellungsauftrag ist nach Erledigung der 

eigenen Zustellung weiterzugeben. 

 

bb) Ausnahmsweise hat der Gerichtsvollzieher, der für den in der 

zuzustellenden Urkunde zuerst genannten Drittschuldner zuständig 

ist, die Zustellung auch an alle übrigen Drittschuldner zu bewirken, 

wenn alle Drittschuldner, an die zuzustellen ist, in der Stadt Nienburg 

wohnhaft bzw. geschäftsansässig sind. 

 

 

 


